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NEUES GESCHÄFTSFELD

Die stiftungsberatung im freiberufler-Mandat

von RA StB FAStR Martin Geißer, München, www.gfp-beratung.de

| Pro Jahr werden ca. 500 – 1.000 (2007 – 2017) neue Stiftungen errichtet – 
Tendenz steigend. Die Zahl der unselbstständigen Treuhandstiftungen, 
 Zustiftungen und weiteren gemeinnützigen Körperschaften, z. B. der gGmbH 
ist dabei noch nicht einmal berücksichtigt. Insgesamt gibt es in Deutschland 
über 22.000 selbstständige Stiftungen. Wer als Berater über eine entspre-
chende Mandantschaft verfügt, der tut gut daran, sich auf das Thema Stiftung 
vorzubereiten; denn Rechtsanwalt und Steuerberater sind die Hauptan-
sprechpartner für dieses Thema. |

1. Wer stiftet und was treibt die stifter an?
68,9 % der Stifter haben einen Hochschulabschluss und 25,3 % haben promo-
viert. Ca. 33 % der Stifter stiften zum Ende ihrer aktiven Berufstätigkeit im 
Alter von 65 bis 74 Jahren. Aber auch der Anteil der Jüngeren, zwischen 55- 
bis 64-Jährigen ist mit 28,5 % beachtlich. Auf die Frage nach den Beweggrün-
den geben die Stifter als Hauptmotiv an: Verantwortungsbewusstsein gegen-
über der Gesellschaft.

Aus den Antworten wird ganz deutlich, dass der Stifter oder die Stifterin den 
Wunsch hat, der Allgemeinheit i. w. S. zu helfen. Die ggf. für uns als Berater 
offenkundigeren Aspekte, wie zum Beispiel Schicksale in der Familie oder 
der Wunsch, das eigene Andenken zu fördern, sind prozentual dahingegen 
von geringerem Gewicht. Und hier besteht das Risiko für Berater. Wie gut 
kennen Sie Ihre Mandanten?

Verantwortungs- 
bewusstsein 
gegenüber der 
gesellschaft

Motive für eine Stiftung 

Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen, „Stifterinnen und Stifter in Deutschland 
Engagement – Motive – Ansichten“, Zusammenfassung der Studie | Grafik: IWW Institut 2020
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gegründet (n=468)
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2. Welche Zwecke kann eine stiftung verfolgen?
Nunmehr wollen wir uns die Frage stellen, welche Zwecke mit einer Stiftung 
verfolgt werden können.

2.1 familieninteressen oder der allgemeinheit dienend
Nachdem sich der Mandant geöffnet und seinen Wunsch zur Gründung einer 
Stiftung, gGmbH, Treuhandstiftung etc. geäußert hat, kommt regelmäßig die 
Frage auf, welche Zwecke er mit seiner Stiftung verfolgen kann. An dieser 
Stelle befindet sich der Mandant an einer entscheidenden Weggabelung. 
Selbstverständlich kann eine Stiftung jeden (legalen) Zweck verfolgen. Zu 
denken wäre etwa an eine Familienstiftung, die weniger mit dem Stichwort 
Gemeinnützigkeit als vielmehr mit Familieninteresse bzw. Asset Protection 
beschrieben werden kann.

Es kommt also darauf an, ob die Stiftung der Allgemeinheit oder individuellen 
Interessen dienen soll. Diese Frage sollte ohne persönliche Wertung aufge-
worfen werden, da es dem Mandanten letztlich freisteht, über sein Vermögen 
zu verfügen. Natürlich kommen auch Mischformen in Betracht, die zum Bei-
spiel Familien-, Unternehmens- und auch gemeinnützigen Zwecken dienen. 
Hier besteht die Herausforderung darin, dass solche Doppel- oder Mehrfach-
strukturen noch handhabbar sind. Im Ergebnis dürften sie nur für einen sehr 
geringen Teil der Stifter passend sein.

Allerdings unterliegen nur die der Allgemeinheit i. w. S. dienenden gemein-
nützigen Zwecke den bekannten steuerlichen Vorteilen, auf welche zu einem 
späteren Zeitpunkt eingegangen wird. Hier ist i. S. d. § 52 AO die Frage aufzu-
werfen, ob eine selbstlose Förderung der Allgemeinheit auf materiellem, 
geistigem oder sittlichem Gebiet vorliegt. Selbstverständlich liegt keine För-
derung der Allgemeinheit vor, wenn der Kreis der Begünstigten eingeschränkt 
wird. Eine Einschränkung aus dem Zweck der Stiftung heraus (z. B. Kinder, 
Senioren, Krankheitsbild, Natur) ist dahingegen unbedenklich. Regelmäßig 
sollen gemeinnützige Stiftungen/gGmbH der Gesellschaft, der Bildung, der 
Kunst und Kultur, Wissenschaft und Gesundheit sowie der Umwelt dienen:

entscheidende 
Weggabelung

Verteilung der Stiftungszwecke nach Themen

Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen, Berlin 2019 | Grafik: IWW Institut 2020
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2.2 steuerbegünstigte Zwecke nach § 52 aO
Der Gesetzgeber hat mit § 52 Abs. 2 AO eine Regelung geschaffen, die nahezu 
all diese Anliegen berücksichtigt. Folgende Zwecke umfasst § 52 AO:

◼◼ Die 25 förderzwecke des § 52 aO

1. die Förderung von Wissenschaft und Forschung;
2. die Förderung der Religion;
3. die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, insbesondere die 

Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten, auch durch Krankenhäuser i. S. d. § 67, und von 
Tierseuchen;

4. die Förderung der Jugend- und Altenhilfe;
5. die Förderung von Kunst und Kultur;
7. die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe;
8. die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege i.  S.  d. Bundesnaturschutzgesetzes und der 

 Naturschutzgesetze der Länder, des Umweltschutzes, des Küstenschutzes und des Hochwasserschutzes;
10. die Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge …
13. die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständi-

gungsgedankens;
14. die Förderung des Tierschutzes;
15. die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit;
16. die Förderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz;
21. die Förderung des Sports (Schach gilt als Sport);
22. die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde;
23. die Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, des traditionellen Brauchtums einschließ-

lich des Karnevals, der Fastnacht und des Faschings, der Soldaten- und Reservistenbetreuung, des Amateur-
funkens, des Modellflugs und des Hundesports;

24. die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens im Geltungsbereich dieses Gesetzes; hierzu ge-
hören nicht Bestrebungen, die nur bestimmte Einzelinteressen staatsbürgerlicher Art verfolgen oder die auf 
den kommunalpolitischen Bereich beschränkt sind;

25. die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher 
Zwecke.

2.3 Muss sich der stifter gleich für einen Zweck entscheiden?
Im Stiftergespräch stellt sich nicht selten heraus, dass der Stifter beziehungs-
weise die Stifterin zwar eine ungefähre Vorstellung von den Zwecken hat, wel-
cher er/sie gerne verfolgen/unterstützen will, sich aber dennoch Neugrün-
dungen nicht festlegen kann oder will. Diesbezüglich ist keine abschließende 
Entscheidung erforderlich. Selbstverständlich kann eine gemeinnützige Orga-
nisation auch mehrere Zwecke verfolgen (gemischte Stiftung). 

In welcher Ausprägung, zeitlichen Reihenfolge (sukzessive Stiftungszwecke) 
etc. die Zwecke verfolgt werden, kann detailliert geregelt werden. Insoweit 
könnte zum Beispiel vorgesehen werden, dass die gemeinnützige Organisati-
on zu Lebzeiten mit einem Betrag X ausgestattet wird, und in diesem ersten 
Schritt lediglich dieser eine Zweck verfolgt werden soll. Zu einem späteren 
Zeitpunkt bzw. wenn die Stiftung mit weiteren Kapital ausgestattet worden ist, 
kommen schrittweise weitere Zwecke hinzu. Auf diese Weise kann auch erst 
einmal getestet werden, ob die Stiftung Gründung sinnvoll ist.

Von altenhilfe  
bis Wissenschaft

schrittweise 
formulierung des 
stiftungsziels
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Zu berücksichtigen ist aber, dass der Stiftungszweck i.  d.  R. nachträglich 
nicht geändert werden kann, es sei denn, z. B. die Realisierbarkeit ist nicht 
mehr gewährleistet. Die zuständige Stiftungsaufsicht überwacht regelmäßig 
kritisch, dass der Wille des Stifters im Zeitpunkt der Errichtung der Stiftung 
gewahrt bleibt. Dies gilt auch gegenüber dem Stifter selbst, der es sich ggf. 
anders überlegt und andere Zwecke verfolgen möchte.

2.4 Das Verhältnis erfolge – stiftung
„Meine Kinder möchte ich ohnehin enterben, dann stifte ich lieber“ Es ist ein 
verbreiteter Irrtum, dass mit einer Stiftung pflichtteilsberechtigte Erben 
(Kinder, Ehepartner) enterbt werden können. Das Erbrecht lässt sich durch 
eine Stiftung nicht aushebeln. Diesem Risiko kann nur mit den üblichen An-
sätzen, z.  B. einem Pflichtteilsverzicht oder einer frühzeitigen Umsetzung 
bzw. Einbindung der Berechtigten begegnet werden.

Im Ergebnis steht es dem Mandanten frei, welche gemeinnützigen Zwecke er 
verfolgt. Wichtig ist allerdings, dass deren Realisierbarkeit (für Dritte/Stif-
tungsaufsicht nachvollziehbar) gewährleistet ist.

3. stiftungskapital
Im Allgemeinen denkt man bei Stiftungen an die großen Namen aus dem 
Bereich schwerreicher Familien und Unternehmen. Daher haben zahlreiche 
Mandanten Sorge, dass sie, obwohl es ihnen ein großes Anliegen ist, keine 
Stiftung errichten können. Diesen Befürchtungen ist aber entgegenzutreten.

3.1 Kann ich mir eine stiftung leisten? ich bin ja nicht reich?
Selbstverständlich ist es schön, wenn eine Stiftung über übermäßig große 
Mittel verfügt, um ihre Zwecke zu verwirklichen. Wichtig ist aber, dass die 
Erträge dauerhaft erzielt werden können, um den konkreten Zweck der Stif-
tung zu verwirklichen. Dieser kann auch in vermeintlich kleineren Zwecken 
liegen. Gegebenenfalls haben gerade diese Zwecke eine höhere „Wirkung“ 
als die vermeintlich großen Zwecke. Im Gegensatz zu einer GmbH oder Akti-
engesellschaft gibt es bei der Stiftung kein Mindestkapital, sondern vielmehr 
bedarf sie Ertrag bringenden Vermögens. 

Keine nachträgliche 
Änderung des 
stiftungszwecks

Das erbrecht wiegt 
schwer

Stifterwille versus Erbrecht 
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◼◼ beispiel

Soll die Forschung im Bereich einer seltenen Krankheit unterstützt werden, wel-
che allgemein wenig Beachtung findet, bedarf es vermutlich deutlich großzügi-
gerer Mittel, als bei der Unterstützung von breit gefächerter Bereiche, wie etwa 
der Bildung. Hier genügt ggf. ein weiterer kleinerer Beitrag.

beachten sie | Bei der ebenfalls beliebten gemeinnützigen GmbH (gGmbH) 
handelt es sich um ein „normale“ GmbH, welche an die Regelungen des Ge-
meinnützigkeitsrechts gebunden ist. 

◼◼ eine ertragreiche Mietimmobilie

Bestes Beispiel ist eine vermietete Immobilie, die regelmäßige Erträge abwirft.

◼� Legt man z. B. ein Stiftungsvermögen i. H. v. 100.000 EUR und eine Verzinsung 
von derzeit 2 % zugrunde, stehen der Stiftung 2.000 EUR pro Jahr zur Verfügung. 
Dies dürfte regelmäßig nicht ausreichend sein, um Stiftungszwecke zu verfol-
gen. In diesem Fall könnte eine Zustiftung, also eine Zuwendung in den Vermö-
gensstock einer bereits bestehenden Stiftung, in Betracht gezogen werden.

◼� Wird der Stiftung hingegen eine Immobilie übertragen, welche ggf. zu Erträ-
gen i. H. v. 3.000 EUR pro Monat führt, sind die Möglichkeiten der Stiftung wie-
derum größer. Derzeit haben gerade Immobilien einen Vorteil gegenüber 
Geldmitteln etc., da sie über eine „Renditegarantie“ verfügen.

Dass die Erträge der Stiftung ausreichen, um die Stiftungszwecke umzuset-
zen, prüft die Stiftungsaufsicht. Vor der Frage der Kapitalausstattung der 
Stiftung muss sich der Stifter/Stifterin die Frage stellen, was mit der Stiftung 
bewirkt werden soll.

3.2 bekomme ich mein Vermögen wieder zurück?
Die Stiftern/Stifterinnen sind oftmals unsicher bezüglich der von ihnen ver-
folgen Zwecke und auch der Art der Umsetzung der Ziele. Diese Mandanten 
müssen verstehen, dass sie mit Gründung einer Stiftung Vermögen i. d. R. 
unwiederbringlich weggeben. Bewährt hat sich dabei das Bild einer Burg, 
welche das Vermögen auch gegenüber dem Stifter selbst verteidigt.

Überprüfung durch 
die stiftungsaufsicht

„stiften auf Probe“ 
geht nicht

Stifter versus Stiftung 
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Eine selbstständige Stiftung eignet sich nicht zum Üben. Es ist nicht möglich, 
die Mittel „probeweise“ auf die Stiftung zu übertragen, um sie dann – sollte 
die Umsetzung scheitern – wieder abzuziehen. In diesem Fall kann die Unter-
stützung anderer gemeinnütziger Einrichtung, z. B. durch Spenden oder et-
was weitreichender, durch Zustiftungen, erwogen werden. Auch unselbst-
ständige (Treuhand-)Stiftungen oder gGmbH kommen in Betracht.

Die Herausforderung im Rahmen einer Stiftungsgründung ist somit oftmals 
nicht die Umsetzung des Stifterwillens, sondern dessen Entscheidungspro-
zess und das Bewusstsein über das eigene Handeln.

4. ein tipp für die beratung potenzieller stifter
Neben dem Rechtsanwalt wird der Steuerberater von ca. 43 % der zukünfti-
gen Stifter und Stifterinnen um Rat ersucht. Vor dem Hintergrund der steuer-
lichen Möglichkeiten aber auch Risiken, welche noch zu erörtern sind, völlig 
zu Recht. Gerade für Berater, welche mit den Regelungen der Gemeinnützig-
keit im Allgemeinen und der Stiftung beziehungsweise gGmbH noch nicht 
vertraut sind, besteht hier das Risiko, dass Mandanten sich nicht entspre-
chend beraten fühlen und gegebenenfalls einen anderen Berater konsultie-
ren. 

Stellen Sie sich in diesem Zusammenhang folgende Fragen:
�� Besteht bei Ihren Mandanten Beratungsbedarf – Ist ein Stifter dabei?
�� Können Sie diesen Mandanten halten?
�� Ergibt sich gegebenenfalls ein weiteres Honorarvolumen?
�� Wer außer Ihnen verfügt über das Beratungs-Know-how?
�� Sind Stiftungen (Nachhaltigkeit) ein Zukunftsmarkt?
�� Soll die Stiftung als neues Mandant auch über die aktive berufliche Zeit 
des bestehenden Mandats betreut werden oder überlassen wir das Thema 
anderen Branchen und Dienstleistern?

rechtsanwälte und 
steuerberater als 
hauptansprech- 
partner

Leitfragen für das 
neue geschäftsfeld

Neues Geschäftsfeld: Stiftungsberatung
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